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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mit zwei Motionen forderten die Ständeräte Huber (cvp, AG) und Onken (sp, TG) den
Bundesrat auf, für die Bewältigung der vielfältigen rechtlichen und organisatorischen
Probleme der Transplantationsmedizin das notwendige Recht auf Verfassungs- und
Gesetzesebene zu erarbeiten und damit dem aufkommenden (Schwarz-)Handel mit
Transplantaten rechtzeitig einen Riegel zu schieben. Es gibt zwar eine Norm der
Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften, die den Verkauf von
Organen untersagt, auf der Anonymität der Spender besteht und die Kostenlosigkeit
einer Organspende verlangt, doch fehlt ihr die verbindliche Rechtskraft zur
Bekämpfung von möglichen Missbräuchen. Transplantationen von Nieren, Herz, Leber
und Knochenmark haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Da es aber nicht
genügend Spenderinnen und Spender gibt, um die steigende Nachfrage sicherzustellen,
ist die Gefahr von ethisch unsauberen Machenschaften beträchtlich. Der Bundesrat
anerkannte den dringlichen Handlungsbedarf in diesem Bereich und war bereit, die
beiden Motionen entgegenzunehmen, worauf sie diskussionslos angenommen wurden. 1

MOTION
DATUM: 22.09.1994
MARIANNE BENTELI

Wie schon der Ständerat überwies auch der Nationalrat oppositionslos zwei Motionen
Onken (sp, TG; Mo. 93.3573) und Huber (cvp, AG; Mo. 94.3052), welche eine rasche
Gesetzgebung im Bereich der Organspenden und der Transplantationsmedizin
verlangen. 2

MOTION
DATUM: 23.03.1995
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Stump (sp, AG), welche den Bundesrat aufforderte, die gesetzlichen
Grundlagen zum Verbot der Einsetzung von gesundheitsschädigenden Implantaten
(z.B. Silikon) in den menschlichen Körper zu schaffen, wurde auf dessen Antrag als
Postulat überwiesen. 3

MOTION
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat hatte sich bereits in der Herbstsession mit der Frage der
Xenotransplantation befasst. Mit 94 zu 61 Stimmen lehnte er eine diesbezügliche
parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS) ab (Pa.Iv. 96.419), überwies aber mit
deutlichem Mehr eine Motion seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur,
welche die Übertragung tierischer Transplantate auf den Menschen einer
Bewilligungspflicht unterstellen will. 4

MOTION
DATUM: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Gegen den Willen des Bundesrates nahm der Nationalrat mit 57 zu 49 Stimmen eine
Motion seiner SGK an, welche verlangte, über die medizinischen und ethischen Fragen,
die sich zum Todeskriterium im Zusammenhang mit der Organspende und der
Transplantationsmedizin stellen, eine öffentliche Diskussion in Gang zu setzen. Der
Bundesrat argumentierte, die Debatten seien im Rahmen der PubliForen 2000
(Transplantationsmedizin) und 2003 (Forschung am Menschen) bereits durchgeführt
worden; die beiden Foren hätten den Bund Hunderttausende von Franken gekostet,
weshalb es in Zeiten knapper Bundesfinanzen nicht möglich sei, erneut Mittel dafür
einzusetzen. Der Ständerat folgte der Argumentation des Bundesrates und lehnte, auch
aus Furcht vor einer Verunsicherung der Bevölkerung, die Motion diskussionslos ab. 5

MOTION
DATUM: 20.09.2005
MARIANNE BENTELI

Angesichts der etwas verfahrenen Situation der Interkantonalen Vereinbarung über die
Koordination der hochspezialisierten Medizin reichte Ständerätin Fetz (sp, BS) eine
Motion ein, mit der sie den Bundesrat verpflichten wollte, selber aktiv zu werden, falls
sich die Kantone nicht bis im Frühjahr 2006 einigen können. Dieser verwies auf die
noch nicht in Kraft getretene Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), weshalb er der Umsetzung durch
die Kantone nicht vorgreifen wolle. Auf seinen Antrag wurde die Motion mit 27 zu 11
Stimmen abgelehnt. Weil der Bundesrat aus den gleichen Gründen Ablehnung

MOTION
DATUM: 12.12.2005
MARIANNE BENTELI
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beantragte, zog Nationalrat Joder (svp, BE) eine analoge Motion (Mo. 04.3634) zurück.
Die Verzögerungen bei der Umsetzung der IVKKM veranlasste auch die im Nationalrat
vertretene Ärzteschaft, im Fall einer nicht einvernehmlichen Lösung eine Intervention
des Bundes zu verlangen. (Zur NFA siehe hier.) 6

Eine Motion Rossini (sp, VS) wollte die Betreuung von Organspendern verbessern.
Dabei ging es um die Übernahme von Reisekosten von Spendern aus dem Ausland, die
Übernahme von Kosten, wenn der Empfänger IV-Leistungen bezieht, das Einholen einer
ärztlichen Zweitmeinung, die Wahl des Entnahmeorts und die Versicherungsdeckung
bei Todesfall der empfangenden Person vor der spendenden Person. Die Notwendigkeit
dieser Änderungen hatte sich durch Lücken und Mängel ergeben, welche seit der
Einführung des Transplantationsgesetzes 2007 entstanden waren. Der Bundesrat
räumte ein, dass das geltende Recht nicht alle Fragen regelt, welche die Motion
aufwirft, erachtete es aber als verfrüht, bereits wieder eine Änderung des
Transplantationsgesetzes vorzunehmen. Der Nationalrat folgte der Meinung des
Bundesrates und lehnte die Motion ab. 7

MOTION
DATUM: 13.06.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion Maury Pasquier (sp, GE) zielte auf eine Änderung des
Transplantationsgesetzes ab. Dieses sollte so angepasst werden, dass Grenzgänger mit
einer Krankenversicherung in der Schweiz und ihre ebenfalls versicherten
nichterwerbstätigen Angehörigen bei der Zuteilung von Organen gleich behandelt
werden wie Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Der Bundesrat sprach sich gegen
eine Lockerung des Wohnsitzprinzips aus, aufgrund der Gefahr, damit Anreize für einen
Transplantationstourismus zu schaffen. Gegen den Willen des Bundesrates nahm
jedoch der Ständerat die Motion an. 8

MOTION
DATUM: 18.12.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion Maury Pasquier (sp, GE) verlangte eine Anpassung des
Transplantationsgesetzes, so dass Grenzgänger mit Krankenversicherung in der Schweiz
und ihre ebenfalls versicherten nichterwerbstätigen Angehörigen bei der Zuteilung von
Organen gleich behandelt werden, wie Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Aufgrund
der Befürchtung eines Transplantationstourismus empfahl der Bundesrat die
Ablehnung der Motion, ebenso wie die Kommission des Nationalrates. Der Ständerat
hingegen hatte der Motion im Vorjahr zugestimmt. Dies tat auch der Nationalrat, indem
er die Motion mit 85 zu 50 Stimmen annahm. 9

MOTION
DATUM: 27.05.2009
LINDA ROHRER

Eine Motion Barthassat (cvp, GE) wollte die Zahl der Organspender erhöhen, indem das
Ausweisgesetz und die Verkehrszulassungsverordnung so geändert werden, dass man in
Reisepässen, auf Identitätskarten und Führerausweisen die Bereitschaft zu einer
Organentnahme im Todesfall vermerken lassen könnte. Der Bundesrat lehnte dies ab,
da Pass und Identitätskarte als Dokumente, welche zum Identitäts- und
Staatsangehörigkeitsnachweis dienen, nichts mit einem Organspenderausweis gemein
hätten. Der Nationalrat folgte dem Willen des Bundesrates nicht und lehnte die Motion
mit 69 zu 65 Stimmen an. 10

MOTION
DATUM: 03.06.2009
LINDA ROHRER

Eine von der BDP-Fraktion bereits 2015 eingereichte Motion zur Blutspende kam im
Frühjahr 2017 ins Parlament. Die Partei forderte eine Aufhebung der veralteten und
diskriminierenden Beschränkungen für Homosexuelle. Dafür sollte das HMG und seine
Verordnung geändert werden. Seit 1977 waren homosexuelle Männer von der
Blutspende ausgeschlossen. Angesichts der immer wieder monierten mangelnden
Verfügbarkeit von Blut und Blutprodukten sei es unverständlich, dass heutzutage immer
noch eine Gruppe von potentiellen Spendern systematisch ausgeschlossen werde. Die
Kriterien, gemäss welchen eine Person als Spender zugelassen wird oder eben nicht,
seien am Lebenswandel zu messen und nicht an der sexuellen Orientierung. 

Der Bundesrat zeigte sich nicht offen gegenüber des Anliegens. Patientensicherheit sei
ein zentrales Anliegen, auch in den Bestimmungen aus der Gesetzgebung. Weiter
vertrat die Regierung die Haltung, dass die Produzenten, respektive die
pharmazeutischen Hersteller – im Falle von Blutprodukten die regionalen
Blutspendezentren – die Verantwortung für ihre Produkte zu tragen hätten und für
Qualität und Sicherheit haftbar seien. Swissmedic ist hier die Bewilligung erteilende

MOTION
DATUM: 02.05.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Behörde und an sie seien auch Änderungen der genehmigten Verfahren zu richten, was
auf wissenschaftliche Erkenntnisse basierend durchaus möglich sei. Aber es sei
angezeigt, so der Bundesrat weiter, zu verdeutlichen, dass das Risikoverhalten und
nicht die sexuelle Orientierung ein Ausschlusskriterium sein solle. Eine Anpassung
gesetzlicher Grundlagen schloss der Bundesrat jedoch aus.

Anders sah dies der Nationalrat, der die Motion mit 97 zu 89 Stimmen der
Ständekammer überwies. Die BDP engagiere sich für die LGBT-Community, so ihre
Sprecherin Quadranti (bdp, ZH), und man sei auf „Unglaubliches gestossen”, als man von
diesen Ausschlusskriterien erfahren habe. Seit der Einreichung der Motion war schon
etwas Bewegung in die Sache gekommen, indem Swissmedic ein Gesuch bewilligt hatte,
mit dem Homosexuelle für die Blutspende zugelassen werden konnten. Jedoch dürfen
Spender gemäss Regelung „zwölf Monate vor der Spende keinen Sex mit Männern”
haben – ein für die BDP unverständliches Kriterium, weil hiermit nach wie vor die
sexuelle Orientierung im Vordergrund stehe. Das persönliche Risikoverhalten sollte
dagegen als Kriterium in die Waagschale gelegt werden, die Motion sei daher zu stützen.
Gesundheitsminister Berset verteidigte die ablehnende Bundesratsmeinung und die
von Swissmedic vorgegebene Praxis, die auch in anderen Staaten Usus sei. Linke und
Grüne sowie GLP, BDP und die geschlossene CVP-Fraktion obsiegten in der
Gesamtabstimmung. 11

Die von der BDP in ihrer Motion geforderte Aufhebung der veralteten und
diskriminierenden Beschränkungen für schwule Blutspender war in der Wintersession
2017 im Ständerat traktandiert. Nachdem die grosse Kammer im Frühjahr der Motion
grünes Licht gegeben hatte, stellte die SGK des Ständerates die Ampel mindestens auf
orange, als sie Ende Oktober ihrem Rat die Ablehnung der Motion empfahl. Die
Kommission folgte damit dem Antrag der Regierung. Die Regelungen zur Zulassung von
Spenderinnen und Spendern zur Blutabgabe zielten auf den Schutz der Patientinnen
und Patienten, die eine Transfusion empfangen würden. Es seien bereits
begrüssenswerte Anpassungen vorgenommen worden, indem homosexuelle Männer
nicht mehr systematisch ausgeschlossen würden, erklärte die SGK-SR. Anders
positionierte sich die mit Liliane Maury Pasquier (sp, GE) zwar nur aus einer Stimme
bestehende Kommissionsminderheit. Ihrer Ansicht nach bestehe eine Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Orientierung fort, wenn die Kriterien nicht geändert würden. 
Im Plenum gab es eine kurze Debatte dazu. Für die Kommission sprach ihr Präsident
Graber (cvp, LU), der die Haltung vertrat, dass die Ausschlusskriterien das
Risikoverhalten der Spendenden ins Zentrum stellten und nicht deren sexuelle
Orientierung. Freilich war Maury Pasquier anderer Meinung: Gerade Männer, die in
einer stabilen homosexuellen Beziehung lebten, würden durch die Regelung
diskriminiert. Bestätigung erhielt sie von Ratskollege Janiak (sp, BL), der seit Jahren in
einer eingetragenen homosexuellen Partnerschaft lebt und – er habe es versucht – von
der Blutspende bis anhin ausgeschlossen wurde. Es sei „absurd”, dass spendewillige
homosexuelle Männer abgelehnt würden. Ohnehin werde jede einzelne Spende getestet
und es sei unwahrscheinlich, dass das alleinige Ausfüllen eines Fragebogens
Risikofaktoren bei anderen Spenderinnen und Spendern ausschliesse. Bundesrat Berset
erklärte in seiner Ansprache, dass der Bundesrat zwar die Ablehnung der Motion
beantrage, gleichzeitig aber über eine grosse Bereitschaft verfüge, eine weitere
Öffnung der Kriterien zu erzielen. Im Zentrum stehe immer die Sicherheit der
Empfängerinnen und Empfänger von Transfusionen und dort hinzielend sei eben auch
die Gesetzgebung ausgerichtet. Es war dann die Gesamtabstimmung, mit der die Ampel
schliesslich auf rot gestellt wurde: Das Ratsplenum entschied sich mit 22 zu 17 Stimmen
gegen die Motion, mit der noch keine neue Anpassung weiterverfolgt worden wäre. 
Der Entscheid sorgte für mässige mediale Resonanz, wobei jedoch allen voran der
Dachverband der Schwulenorganisationen Pink Cross deutliche Worte fand. Es handle
sich um eine veraltete und diskriminierende Regelung, die damit noch aufrecht
erhalten bleibe. Der Bundesrat stehe in der Pflicht, hier weiter zu moderieren und bei
den entscheidenden Akteuren zu intervenieren. Insofern verlangte Pink Cross auch die
Streichung der Frage zur sexuellen Orientierung aus den Fragebögen im Vorfeld der
Blutspende. 12

MOTION
DATUM: 29.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) Amtl. Bull. StR, 1994, S. 868 ff. BR in Amtl. Bull. NR, 1994, S. 690., Bund, 5.9.94; Presse vom 12.9.94
2) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 887 ff.
3) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 1461.
4) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 2182 ff.
5) AB NR, 2005, S. 145 ff.; AB SR, 2005, S. 697 f.
6) AB SR, 2005, S. 1097 ff.; NLZ, 22.6.05 

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



7) AB NR, 2008, S. 1005
8) AB SR, 2008, S. 1048 ff.
9) AB NR, 2009, S. 905 ff.
10) AB NR, 2009, S. 1020 f.
11) AB NR, 2017, S. 608; NZZ, 3.5.17
12) AB SR, 2017, S. 801 ff.; Bericht SGK-SR vom 26.10.2017; Medienmitteilung Pink Cross vom 29.11.2017; BaZ, CdT, LZ, 30.11.17

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 4


